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Juristische Fremdsprachenkenntnisse
in der Anwaltspraxis

Die Kanzlei Hohmann & Partner Rechtsanw�lte ist eine im
Außenhandelsrecht (EG-/US-Export- und Zollrecht sowie
internationales Vertragsrecht und Recht der internationalen
Produktvermarktung) sowie im Stoffrecht (Lebensmittel-,
Biozid-, Chemikalien- und internationales Umweltrecht)
ausgewiesene Kanzlei. Die drei Anw�lte der Kanzlei werden
von einem Off Counsel (einem ZOAR i. R.), einer chinesi-
schen Juristin und Kooperationspartnern
in EG-L�ndern, USA, Japan, Indien und
China unterst�tzt. Die Mandanten sind
Unternehmen der EG-Staaten, aber auch
amerikanische, chinesische und japani-
sche Firmen.

Der Verfasser dieser Zeilen – Studien und
Forschungsaufenthalte in M�nster, Genf, Ann Arbor, Berke-
ley, Washington DC, Kobe; jetzt auch Vorlesungst�tigkeiten
an den Universit�ten in Frankfurt und Osaka – ist Senior-
Partner mit den Fremdsprachen Englisch und Franz�sisch
sowie mit Grundkenntnissen im Japanischen (in Japanisch
wird er von seiner Japanisch-Lehrerin bzw. einem kommer-
ziellen �bersetzer unterst�tzt). Der Salary Partner Rafik Ah-
mad ist in Deutschland aufgewachsen mit Eltern aus Pakis-
tan; er spricht als Fremdsprachen Englisch, Hindi und Urdu.
Associate Eric Pickett ist US-Amerikaner, seine Mutterspra-
che ist Englisch (Amerikanisch). Die chinesische Juristin
Aili Song ist f�r Chinesisch zust�ndig.

Etwa 30% der Mandatsbearbeitung erfolgt in Englisch. Das
betrifft vor allem entweder ausl�ndische Unternehmen oder
EG-T�chter ausl�ndischer Konzerne. Da diese h�ufig an ih-
re M�tter berichten m�ssen, sind Gutachten oft in Englisch
zu schreiben. Die Sprachen Chinesisch, Japanisch, Hindi
und Urdu sind wichtig, um Unternehmen in China, Japan,
Indien oder Pakistan ansprechen zu k�nnen. Erst die An-
sprache der Unternehmen in ihrer Muttersprache tr�gt dazu
bei, dass auch Unternehmen aus diesen L�ndern gewonnen
werden k�nnen. Wenn es dann zu Mandaten kommt, kann
die meiste Korrespondenz in Englisch abgewickelt werden.
Sofern es aber Verst�ndigungsprobleme gibt, muss wieder
auf Chinesisch, Japanisch oder Hindi zur�ckgegriffen wer-
den. Dann kann auch schon einmal ein einst�ndiges Telefo-
nat in Japanisch oder in Chinesisch gef�hrt werden.

Die Entwicklungsperspektiven unserer Kanzlei werden
durch die Fremdsprachenkenntnisse wesentlich verbessert:

Neben der Betreuung ausl�ndischer Mandanten bzw. von
EG-T�chtern von US-/japanischen Konzernen sind auch
Verhandlungen mit ausl�ndischen Beh�rden zu f�hren. Dies
kann ein Export-Genehmigungsantrag bzw. ein Settlement
Agreement mit dem US-Commerce-, Treasury- oder State-
Department wegen eines Verstoßes gegen US-Exportrecht
sein, ebenso ein Zulassungsantrag z.B. bei der Federal Drug
Administration (in Englisch), bei einem Responsible Mem-
ber State der EG nach EG-Biozidrecht (im letzten Fall in Ita-
lienisch durch einen kommerziellen �bersetzer, sonstige

Verhandlungen in Englisch) oder ein Antrag auf REACH-
Vorregistrierung bei der EChA in Helsinki (in Englisch).

Alle Verhandlungen mit der EG-Kommission, mit Beh�rden
der EG-Mitgliedstaaten oder mit internationalen Gremien
werden in Englisch (oder Franz�sisch) gef�hrt. Einige Bei-
spiele: Teilnahme an Konsultationsverfahren der EG-Kom-
mission – z.B. zur Neufassung der Dual-Use-Verordnung –,

Antr�ge auf Durchf�hrung eines WTO-
Verfahrens bei der EG-Kommission, Mit-
arbeit als deutscher Vertreter in Gremien
der International Law Association oder
auch ein gr�ßeres kartellrechtliches Ver-
fahren vor der Competition Commission
in London. Verhandlungen mit japani-

schen Verb�nden oder Beh�rden werden meist in Englisch
gef�hrt.

Auch Korrespondenzen wegen international litigation (z. Z.
z.B. Vollstreckungsmaßnahmen in Turkmenistan) werden in
Englisch gef�hrt.

Gelegentlich gibt es Veranstaltungen in Englisch, wie etwa
eine Tagung zur Doha-Runde der WTO (2004) mit Besu-
chern aus den USA, Japan und EG-Staaten, deren Ergeb-
nisse jetzt in einem vom Autor herausgegebenen und bei
Cambridge University Press ver�ffentlichten Buch publi-
ziert wurden. Vorlesungen oder Veranstaltungen in Japan
oder China finden meist in Englisch statt, wobei z.T. konse-
kutiv (z.T. auch simultan) �bersetzt wird. Gleiches gilt auch
f�r Inhouse-Seminare in USA, Japan etc.

Auch f�r Ver�ffentlichungen sind Fremdsprachenkenntnisse
wichtig. In Englisch wird regelm�ßig ver�ffentlicht u.a. im
Export Practitioner (Washington DC) sowie z.T. in einzel-
nen asiatischen Zeitschriften (Germany Contact, CII Com-
muniqu�) oder in Tageszeitungen (bis hin zur NY Times), in
Japanisch im JMC- Journal (Mitteilungen des Japan Machi-
nery Center, Tokyo) und in Boeki to Kanzai (der Japan Tariff
Association, Tokyo), in Chinesisch in der Deutsch-Chinesi-
schen Handelszeitung (D�sseldorf).

Die Homepage der Kanzlei ist weitgehend aktuell auch in
Englisch. In Chinesisch und in Japanisch finden sich nur
Kurzversionen auf der Homepage.

Eins ist klar: Fremdsprachenkenntnisse erh�hen die Chan-
cen der anwaltlichen Akquisition.
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in B�dingen (www.hohmann-partner.com).
Der Autor ist „ein f�hrender Name f�r
Exportkontrollrecht“ (JUVE-Handbuch Wirt-
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